
 

 

Informationsblatt für Mitglieder, Mieter und alle Interessenten           2. Ausgabe 2019 
 

Wie “GRÜN“ sind wir eigentlich? 
            …und was haben Sie davon? 

 

Sehr geehrte Mitglieder, Mieter und interessierte Leser! 
 

Die ganze Welt redet von Nachhaltigkeit und alle tun so, als ob das eine neue Erfindung wäre. 
Dazu existieren im weltweiten Web zum Glück auch neben den Forderungen der heutigen Jugend 
auch ein paar kleine Videos, welche die ganze ‘Problematik‘ etwas auf’s Korn nehmen1). Das 
ändert natürlich nichts an der Bedeutsamkeit der Klimaziele, nur wie die „Diskussion“ manchmal 
geführt wird, ist manchmal erschreckend. Deshalb möchten wir (ohne viel Gewese darum zu 
machen) Ihnen einfach ganz kurz ein paar Zahlen präsentieren: 
Die WGO beschäftigt sich seit der Gründung 1995 mit einer nachhaltigen Objektbewirtschaftung. 
Dazu zählt auch, dass im Rahmen der Modernisierungen fast alle Gebäude konsequent 
wärmegedämmt wurden. Die Einsparung für den Mieter beträgt dadurch ca. 50 % der sonst 
benötigten Heizenergie. Das haben wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau-Görlitz im 
Rahmen einer Diplomarbeit berechnen und nachweisen lassen. Die Einsparungen zum Wohl des 
Klimas betragen somit allein in den Objekten der WGO ca. 1.657 Tonnen CO2 jedes Jahr! Das 
sind seit dem Abschluss der meisten großen Sanierungsmaßnahmen bis heute ca. 30.575 
Tonnen CO2, die wir vermieden haben, in die Umwelt zu blasen. Doch nicht nur das Klima muss 
etwas davon haben – auch die Mieter profitieren durch geringere Heizkosten – bedingt durch 
niedrigere Verbräuche. So geht NACHHALTIGKEIT! 
 

1) Tipp: Ein Video von Monika Gruber zum Thema Nachhaltigkeit (https://www.youtube.com/watch?v=N6u-MVFw2Ko). Den Link können Sie sicherlich in unserer 

Onlineausgabe anklicken, die dort auch farbig gelesen werden kann. Schauen Sie einfach mal rein unter https://www.wgo-online.de/aktuelles.html 

 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen der Vorstand, 
der Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der WGO! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N6u-MVFw2Ko
https://www.wgo-online.de/aktuelles.html
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Kurze Erinnerung – für jedermann! 
 

Die Tage werden kürzer und die Nächte kälter – da liegt es nahe, dass man es sich in der eigenen 
Wohnung schön gemütlich macht. Voraussetzung dafür ist eine funktionierende Heizung. Da 
diese leicht ausfallen kann, sind folgende Grundregeln zu beachten: 

 

 Heizkörper nicht selbst entlüften, sonst kann Wassermangel zum 
Totalausfall der Heizungsanlage führen! 

 

 Heizung nie ganz abdrehen! Durch die Erfahrungen der letzten Jahre 
kommen die Mieter am besten, welche die Wohnung gleichmäßig 
beheizen. (Leider hören wir immer wieder, dass einzelne Mieter 
versuchen mit dem Heizkörper im Wohnzimmer die ganze Wohnung zu 
beheizen! Das funktioniert nicht und wird richtig teuer! (Ja, Sie haben 
richtig gelesen). 
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Zu den Ergebnissen der Arbeit des Aufsichtsrates im GJ 2019 

 
Nun neigt sich das Geschäftsjahr 2019 auch seinem Ende entgegen. Es ist Zeit, dass der 
Aufsichtsrat die im Info-Blatt 1/19 angekündigten Aktivitäten abrechnet. 
 
Als Kontrollorgan der WGO nahm der Aufsichtsrat Stellung zu den Führungsdokumenten des 
Vorstandes wie Marketingplan und Liquiditätsplanung. 
 
Über die Bestimmung der wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen wertete der Aufsichtsrat die 
Jahresanalyse für das Geschäftsjahr 2018. Bezugspunkt bildet der Betriebsvergleich des 
Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) für das Geschäftsjahr 2017. Der 
Aufsichtsrat bestätigt dem Vorstand eine gewissenhafte und erfolgreiche Arbeit, die sich im 
Besonderen in dem zum 31.12.2018 erreichten Wohnungsleerstand von 4,83 % äußert. 
 
Der Aufsichtsrat bezog Stellung zu den in den Vierteljahresberichten des Vorstandes vorgelegten 
Daten zum Geschäftsverlauf, zum Wohnungsleerstand und zu den Mietrückständen. Ebenfalls 
nahm er Stellung zu den in den Halbjahresberichten getroffenen Aussagen zur Wirtschaftlichkeit 
des Regiebetriebes, zur Auslastung der Gästewohnungen, zu den Auszugsgründen und der 
Fluktuationsrate bei Wohnungskündigungen sowie zur Mitgliederbewegung. Ergebnis der 
effektiven Zusammenarbeit von Vorstand, Geschäftsstelle, Hauswarten und Regiebetrieb ist der 
zum 30.09.2019 erzielte Wohnungsleerstand. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und dem 
Team der Mitarbeiter der WGO für ihre im Geschäftsjahr 2019 geleistete Arbeit. 
 
Der Aufsichtsrat führte Kontrollen zur Führung der Inventurlisten, zur Baudokumentation „Ausbau 
der Gewerbeeinheiten in der 1. Etage der Geschäftsstelle“, zum Datenschutz auf der Basis der 
Datenschutz-Grundverordnung und zur Hauswarttätigkeit in den Liegenschaften ohne 
Beanstandungen durch. 
 
Ebenfalls war es auch in diesem Jahr wieder Anliegen des Aufsichtsrates, sich an der 
Standbetreuung auf der KONVENT´A 2019 zu beteiligen. 
 
Erfolgreich konnte die Prüfung durch den Prüfungsverband des VSWG abgeschlossen werden. 
Der Aufsichtsrat erstellt zum zusammengefassten Prüfungsergebnis seine Stellungnahme. 
 
Der Aufsichtsrat bezog Stellung zu der vom Vorstand erarbeiteten Neufassung der Satzung der 
WGO auf der Basis der Mustersatzung des VSWG von 2017. 
 
Gemeinsam bereiten Vorstand und Aufsichtsrat die Publikation und den Ablauf der 
Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der WGO vor. Vorstand und Aufsichtsrat 
bitten unsere Mitglieder und Mieter um Beiträge in Form von Meinungen und 
Kurzgeschichten für diese Publikation. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat wünschen unseren Mitgliedern und Mietern ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr 2020. 
 

Stellv. AR- Vorsitzender: Prof. Dr. sc. Roscher 
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Wie können Sie sich vor unseriösen Schlüsseldiensten schützen? 
 
Es wünscht sich keiner und doch kommt es im Leben ab und zu vor, 
dass beim Verlassen der Wohnung der Schlüssel drin vergessen 
wurde. Sie brauchen sich also keine Gedanken zu machen, wenn 
Ihnen so etwas schon mal passiert ist, es ist ganz normal . 
Trotzdem soll dieser Moment nicht in einem Albtraum enden und 
dafür möchten wir Ihnen heute ein paar Tipps geben. Beherzigen 
Sie diese, lässt sich viel Ärger ersparen. 
 
Wichtigster Schritt: Nehmen Sie nicht die Schlüsseldienste, die ganz groß Werbung im 
Telefonbuch oder im Internet machen – schauen Sie lieber direkt an die Haustafel der WGO oder 
suchen Sie sich einen bekannten ortsansässigen Schlüsseldienst. Aber geben Sie Acht, denn es 
gibt viele Firmen, die inzwischen mit einer regionalen Telefonnummer einen örtlichen Bezug 
vortäuschen wollen. Auch Firmen, die ganz viele AAA’s in der Anzeige stehen haben, wollen nur 
ganz weit vorn gefunden werden – diese müssen nicht seriös sein! 
 
Haben Sie dann einen Anbieter gefunden, klären Sie mit diesem den Preis und die 
Zahlungsmodalitäten. Für eine zugefallene Tür sollen wohl bis 100 Euro üblich sein – wenn 
natürlich der Schlüssel tatsächlich abhandengekommen ist und die Tür war verschlossen, dann 
kann es erheblich teurer werden, denn es muss meist ein neuer Zylinder eingebaut werden und 
der mechanische Aufwand ist deutlich höher. Ist es nicht möglich, einen konkreten Preis für eine 
konkrete Leistung zu erfragen und steht der Schlüsseldienst ggf. ohne eine vollständige Adresse 
in der Anzeige, lassen Sie die Finger davon. 
 
Ganz wichtig ist heutzutage auch die Frage nach den Anfahrtskosten, die unter Umständen einen 
sehr großen Betrag ausmachen, wenn Sie auf einen Anbieter hereingefallen sind, der nicht 
ortsansässig ist. Klären Sie das unbedingt vorher. 
 
Zum Schluss noch ein ganz beherzter Hinweis: Nehmen Sie sich ruhig den freundlichen 
Nachbarn dazu, da dieser sowieso bereits mitbekommen hat, dass Sie vor verschlossener Tür 
stehen . Er kann im Zweifel auch die Vorgehensweise eines unseriösen Schlüsseldienstes 
bezeugen, erst recht für den Fall, wenn Sie zu einer Unterschrift gedrängt werden, die Sie nur 
geleistet haben, weil man Sie unter Druck gesetzt hat. Auch eine Rechnung, in der alle Arbeiten 
im Detail aufgeführt sind, ist hilfreich. Damit kann auch später die notwendige Tätigkeit 
nachvollzogen werden. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei den Firmen bedanken, die mit uns 
gemeinsam seit vielen Jahren für die Mitglieder und Mieter da sind. Ohne den Anspruch 
auf Vollständigkeit zu haben, möchten wir hier insbesondere die Firma Metallbau Güttler 
aus Löbau und die Firma Geldner aus Zittau positiv hervorheben. Außerdem gibt es noch 
jemanden zu benennen, der sich seit vielen Jahren um die regelmäßige Wartung aller 
Schlösser in Löbau-Süd kümmert. Die Rede ist von Herrn Klinke – ihm gebührt unser 
besonderer Dank für 20 Jahre Fleiß und eine tolle Arbeit, die er als Rentner immer noch 
mit sichtlicher Freude meistert. 
 

D A N K E S C H Ö N  
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Vermietung künftig noch aufwendiger – die Ursache 
 
So schnell mal in eine neue Wohnung ziehen – das wird künftig nicht mehr funktionieren. Wir 
könnten jetzt wieder auf die Politik schimpfen, doch in Wirklichkeit begrüßen wir die neue 
gesetzliche Grundlage. So wurden die für die Elektroinstallationen gültige DIN VDE 
0100-410 angepasst, welche automatisch eine deutliche Verbesserung beim 
Personenschutz mit sich bringen. Damit zählt nach einem Auszug vom Mieter die 
Wohnung oft als „Altinstallation“ und muss somit komplett überarbeitet bzw. auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Das kostet viel Geld und auch Zeit. Damit 
werden die Wartezeiten auf eine neue Wohnung unter Umständen ein ganzes 
Stück länger. Doch Sie können sich bei uns trotzdem darauf verlassen, dass Sie 
dann auch eine Wohnung bekommen, die auch elektrisch gesehen, auf dem 
neuesten normativen Stand ist. 

 
 
Der CO2-Ausstoß wird künftig teurer! 
 
Eine entsprechende Regelung hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Klimapaketes auf den 
Weg gebracht. Für unsere Mieter stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sich die Besteuerung 
von CO2 auf die Miete auswirkt. Natürlich darf man sich nicht die Frage stellen, ob damit das 
Klima gerettet wird – es geht ja nur um eine weitere Abgabe! Doch es steht “wenigstens“ dadurch 
fest, dass die Nebenkosten bei einer Wohnung noch teurer werden. Dann ist es bestimmt wieder 
der böse Vermieter, der dafür verantwortlich gemacht wird …und dann haben wir wieder einen 
Grund mehr, warum die Mietpreisbremse kommen muss! (Vorsicht Ironie!!!) 
 
Doch mal konkret gerechnet – wenn je Tonne CO2 in Zukunft bis zu 60 € fällig werden sollen, so 
macht das (überschlägig) allein für die Nebenkosten in der WGO insgesamt ca. 99 T € höhere 
Heizkosten aus, die dann von allen Mietern jedes Jahr zu tragen sind . Da ist deshalb noch 
nicht ein Baum mehr gepflanzt worden. Wir glauben auch nicht daran, dass sich damit alle 
plötzlich wieder ein gutes Gewissen erkauft haben, weil sie dann ökologischer leben – oder wollen 
Sie dann lieber eine kalte Wohnung? 

 
 

Neuer Baum hinter der Görlitzer Straße 
 
Ab und zu kommen Beschwerden über Bäume bei uns an, weil diese 
bei bestimmten Mietern “kein“ Licht mehr in die Wohnung lassen oder 
so dicht an die Hauswand gewachsen sind, dass sie für die 
Bausubstanz eine Gefahr darstellen. Je nach Situation kann es in der 
Folge dazu kommen, dass einzelne Bäume gefällt werden müssen. 
Wenn dies passiert, dann möchten wir als Genossenschaft dennoch 
mit gutem Beispiel vorangehen und nehmen somit auch eine adäquate 
Ersatzbepflanzung vor. Auch wenn der Zusammenhang in der Görlitzer 
Straße in Zittau etwas anders war, so möchten wir trotzdem an dieser 
Stelle darauf hinweisen, dass die WGO gerne etwas für ein schönes 
Wohnumfeld unternimmt und dazu zählt mit Sicherheit auch die neue 

Platane (siehe Foto). Auch um die Pflege des Baumes kümmert sich Herr Schumann, sodass wir 
davon ausgehen, dass die Bewohner noch lange Freude an diesem Baum haben werden. 
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PV-Strom für Mieter? – wie ist die Situation (gesetzlich und Standorte WGO) 

 
Welcher Mieter möchte nicht gern günstigen Strom nutzen – wenn dieser dann auch noch 
ökologisch gewonnen wurde, wären alle glücklich – meint man. Doch die Bundesregierung schafft 
es seit Jahren nicht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Mal sind es gesetzliche Vorgaben, 
mal steuerliche Hemmnisse, die eine Versorgung der Mieter, wie wir sie uns vorstellen, 
verhindern. Somit bleiben unsere Dächer weiter leer, bis die Rahmenbedingungen passen und 
die Mieter auch die Nutznießer des grünen Stromes sind. Ein Verkauf oder eine Vermietung der 
Dachflächen für die Nutzung von Photovoltaik durch andere Anbieter kommt für uns deshalb nicht 
infrage. 

 
 

Mietpreisbremse ist verfassungskonform – Welche Auswirkungen sind zu erwarten? 
 
„Die Mietpreisbremse ist mit dem Grundgesetz vereinbar!“ – so sieht es das Verfassungsgericht 
und viele denken jetzt, das ist doch gut so, denn billig wohnen will doch jeder – oder nicht? Wir 
als Genossenschaft haben dazu eine eigene Meinung, mit der wir gar nicht allein dastehen. Aus 
unserer Sicht ist es nicht gut, wenn die Politik versucht, regulierend in den Markt einzugreifen, 
doch von den Auswirkungen nichts versteht. Auch dem Mieter wird dies am Ende teuer zu stehen 
kommen – auch wenn Sie das bisher nicht wissen! Warum? – das versuchen wir Ihnen hier leicht 
verständlich zu erklären. 
 
Fangen wir bei einem ganz simplen Beispiel an – mit der Beschränkung der 
Modernisierungsumlage. Dadurch soll ein übermäßiger Anstieg der Mieten nach einer 
Modernisierung vermieden werden! Da wir aber kein Wohnungsunternehmen in Berlin oder einer 
anderen Großstadt sind, reden wir von Mieten vor der Modernisierung von ca. 4,50 €/m². Soll jetzt 
die Kappungsgrenze (von 2 €/m²) voll ausgeschöpft werden, so darf das Wohnungsunternehmen 
nicht mehr als 18 T € in eine ca. 60 m²-Wohnung investieren. Bei den in den letzten Jahren so 
enorm gestiegenen Baupreisen rechnet sich das nicht mehr für die Unternehmen! Nein, wir wollen 
als Genossenschaft keinen Gewinn aus der Modernisierung schlagen – wir müssen aber 
kostendeckend arbeiten! Ist das nicht mehr gegeben, dann wird eben nicht mehr in den Bestand 
investiert! Was das zur Folge hat, ist offensichtlich niemandem in Berlin bewusst. Aber wir bringen 
es auf den Punkt: Diese Zustände gab es bereits in der DDR! Da sind die Bestandsgebäude 
einfach verfallen und keiner hat sich dafür interessiert! Sieht so das Ziel dieser politischen 
Maßnahmen aus? Da möchte man manchmal gerne wissen, wer die Politiker dahingehend 
beraten hat. Wir möchten wirklich nicht politisch werden, aber wir sind gezwungen 
Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn irgendeiner ruft „Mieten runter und Vermieter am besten 
enteignen“ und alle “rennen“ hinterher. Das ist so idiotisch, dass einem ‚normalen‘ Menschen die 
Haare zu Berge stehen. 
 
Eine Mietpreisbremse hat in etwa die gleiche Wirkung, wobei hier nicht unerwähnt bleiben soll, 
wer dafür verantwortlich ist, dass Bauen in Deutschland immer teurer wird – es ist die Politik mit 
ihren Gesetzen und Verordnungen! Immer dicker dämmen und dann am besten überall nur noch 
mit Lüftungsanlagen lüften – aber an den Stromverbrauch für die Anlagen und die anderen 
hygienischen Probleme des Alltags denkt wieder keiner. Ökologischer Fortschritt ist gut und wird 
von uns grundsätzlich begrüßt, aber bitte nicht planlos! Dann muss man auch so fair sein und 
den Leuten sagen, dass sie künftig eher für 10 € je m² wohnen werden müssen, weil der 
Gebäudestandard einfach ein anderer wird (mit den dazu notwendigen Baukosten). 
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Neue Heizungsanlage in Zittau 
 
Es ist schon ein Novum, dass es in der WGO solch eine lange Problemserie 
mit einer Heizungsanlage gegeben hat, denn eigentlich kennen unsere Mieter 
das Problem eines Totalausfalls einer Heizungsanlage nicht wirklich. Wenn es 
in der Vergangenheit mal einen Ausfall gegeben hat, dann war die Sache nach 
ein paar Stunden bereits wieder repariert und es ist gar nicht erst richtig kalt im 
Gebäude geworden. Doch in der Südstraße 20 in Zittau war es dieses Mal 
anders. Der Wärmeversorger (Fa. Wechler) hat immer nur zögerlich auf die 
Beschwerden der Mieter und die Informationen der Genossenschaft reagiert 
und dann versucht, bei einer alten Anlage einzelne Komponenten zu tauschen. 
Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt und so hatten die Mieter (zum Glück 

noch in der Übergangszeit – Herbst) eine Woche keine Heizung und kein warmes Wasser. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte sich der Vorstand bereits Gedanken gemacht, den kompletten Vertrag mit 
dem Versorger zu kündigen und anderweitig die benötigte Wärme zur Verfügung zu stellen. Zum 
Glück lenkte dann der Versorger ein und erzählte uns nun doch, die Heizung im Keller erneuert 
zu haben. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten der Mieter haben wir volles Verständnis und 
auch den eingereichten Mietminderungsanträgen wurde umgehend stattgegeben. Das sollte dem 
Versorger eine Lehre sein, denn für die Mietminderungen wird er nun auch noch zur Kasse 
gebeten! 
 
Hoffen wir, dass es eine Ausnahme bleibt und wir nicht weitere Schritte im Sinne unserer 
Mitglieder und Mieter gehen müssen. Bei allen Mietern möchten wir uns auf diesem Weg noch 
einmal für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und für das Vertrauen in die WGO bedanken! 

 
 
Schuhschränke im Treppenhaus – ein sehr wichtiger Hinweis! 
 
Die Sächsische Zeitung hat sich jetzt auch dafür interessiert, wie es in den Treppenhäusern bei 
den Großvermietern aussieht und warum die Bewohner ihre Schuhe nicht mit in die Wohnung 
nehmen. Die Gründe dafür mögen zwar verschieden sein und für uns auch nicht immer 
nachvollziehbar, aber wenn die Flucht- bzw. Rettungswege 
durch Sachen verstellt werden, hört nicht nur der Spaß auf, 
sondern man macht sich damit auch strafbar! Es ist bei uns 
zum Glück noch nicht vorgekommen, dass Lebensretter 
oder andere Einsatzkräfte massiv in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit eingeschränkt wurden, aber wenn dies einmal der 
Fall sein sollte, dann wird es gegenüber einzelnen 
Verursachern saftige Strafen geben. Lassen Sie es also 
nicht erst darauf ankommen – oder wollen Sie sich am Ende 
noch Sorgen machen müssen, weil jemand wegen Ihrem 
Schuhschrank im Treppenhaus nicht rechtzeitig gerettet 
werden konnte? Denken Sie also daran – es könnten Sie 
selbst sein, der mal die Hilfe in Anspruch nehmen muss! 
Bitte sorgen Sie bei sich vor der Wohnungstür für einen 
freien Weg – ganz ohne Ausnahme oder eigene 
Ausreden …im Übrigen eindeutig in der Hausordnung 
geregelt! Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Auswirkungen der Wahl auf die Wohnungswirtschaft 

 
So richtig hat sich vor der Wahl niemand für die Probleme der Wohnungswirtschaft interessiert 
und wie es weitergeht, hängt jetzt ganz stark von den Parteien ab. Zum Zeitpunkt der 
redaktionellen Bearbeitung der Zeitung ist die Regierungsbildung in Sachsen noch lange nicht 
abgeschlossen, doch die Erwartungen an die neue Regierung sind hoch. So setzen wir darauf, 
dass nicht einfach nur blindlinks (blind&links) die wohnungswirtschaftlichen Ansätze aus Berlin 
übernommen werden, was bei uns derzeit nur ein Kopfschütteln auslöst, sondern dass versucht 
wird, tatsächlich PROBLEMORIENTIERTE Lösungen zu finden. Da die Wohnungsnot nur in 
einzelnen Großstädten gegeben ist, wäre es für ländliche Regionen ganz wichtig nicht 
abgehangen zu werden! Da spielt die Infrastruktur eine ganz starke Rolle, was wir Ihnen mal an 
einem kurzen Beispiel erklären wollen. 
So wurden in der Vergangenheit die Infrastruktur und die Kultur an der Entwicklung der 
Einwohnerzahlen festgemacht. Das führte automatisch dazu, dass mit dem Umzug eines Teils 
der Menschen (meist der Arbeit nach) hier die Strukturen langsam zurückgebaut wurden. 
Zunächst fällt das Kino weg, dann die Busverbindung, dann die Kaufhalle. Wo soll das bitte 
hinführen? Und wer denkt bitte an die Menschen, die hier auch weiterhin gerne leben möchten? 
Ist es nicht gerade die Politik, die es in der Hand hat, die Förderung so zu gestalten, dass es eine 
Selbstverständlichkeit sein muss, dass der Stadtbus in der Wohnsiedlung wieder die Menschen 
abholt und auch die verbliebenen Menschen wollen mal ins Kino gehen – sprich Kultur erleben! 
Eine ordentliche Infrastruktur ermöglicht es auch, den Bewohnern von ländlichen Regionen die 
Kultur der Landeshauptstadt zu genießen …ohne dort zu wohnen! Damit wäre gleich beiden 
Regionen geholfen und nicht jeder muss deshalb nach Dresden ziehen, was zu einer spürbaren 
Entlastung des Wohnungsmarktes im Ballungsraum führen würde. 
Wenn sich die neue Landesregierung darüber ernsthafte Gedanken macht, kann nicht nur die 
Zufriedenheit wieder steigen, sondern auch die Umfragewerte der Parteien werden sich daran 
orientieren. 

 
 
PYÜR ist ausgezeichnet worden – wie ist unsere Einschätzung? 
 
Die Telefon-Hotline von PŸUR hat beim Test der Fachzeitschrift connect mit der 
Gesamtbewertung „gut“ abgeschnitten, Erreichbarkeit und Freundlichkeit wurden 
sogar mit „sehr gut“ benotet. Für die Tele Columbus AG ist die gute Bewertung 

eine weitere Bestätigung für die Strategie, ihre Marke PŸUR beim Angebot leistungsfähiger 
Internetzugänge konsequent auf Kundenfreundlichkeit und Service auszurichten. 
Der in der Ausgabe 9/2019 der Fachzeitschrift connect veröffentlichte Test ermittelte für die 
PŸUR-Hotline eine durchschnittliche Wartezeit von 2:23 Minuten, dass bedeutet die Note „gut“. 
Während PŸUR im Vorjahr das selbstgesteckte Ziel, hier zu den bestbewerteten Marken zu 
gehören, noch verfehlt hatte, zeigen die konsequent umgesetzten Maßnahmen für erstklassigen 
Kundenservice nun Wirkung: Bei der Wartezeit liegt PŸUR nun nur noch sechs Sekunden hinter 
dem Gesamtsieger des Tests und schneidet deutlich besser ab als die anderen 
Kabelnetzbetreiber. (Quelle: https://www.pressebox.de/) 
Unsere Einschätzung zu diesem Thema: Die Bewertung hat unserer Ansicht nach nichts mit der 
Bewältigung von Problemen im Kabelnetz zu tun und spiegelt die tatsächliche Abarbeitung von 
Störungen nicht wieder! Da die Kabelnetze von PŸUR (nach anfänglichen Schwierigkeiten) jetzt 
jedoch recht stabil laufen, hat das Management des Unternehmens jetzt Zeit auch noch die 
Störungsbearbeitung zu verbessern! Bis dahin würde die Tele Columbus von uns nur die Note 4 
bekommen (nach Schulnotensystem).  
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Legionellen-Untersuchung des Trinkwassers 
 
In diesem Jahr sind wieder die regelmäßigen 
Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen dran gewesen und 
über das Ergebnis möchten wir Sie nicht im Unklaren lassen. Somit 
können wir wieder feststellen, dass die Warmwassererzeugung und 
der Rücklauf (die Zirkulation) sehr gut arbeiten, denn in diesen 
Bereichen sind die Legionellen quasi nicht nachweisbar gewesen, 
weil in den Systemen keine idealen Bedingungen herrschen, die 
eine Legionellen-Population begünstigen würden. Das bedeutet im 

Umkehrschluss dennoch nicht, dass es keine Legionellenfunde gegeben hat – diese beziehen 
sich aber auf einzelne Anschlüsse in Wohnungen, deren Nutzer bereits über die Befunde 
informiert wurden. Die Ursachen für die Funde an einzelnen Entnahmestellen können sehr 
vielfältig sein und werden nun genauer untersucht. Neben der Sofortmaßnahme einer 
thermischen Desinfektion wurden auch Gutachten zur Gefahrenanalyse in Auftrag gegeben. 
Außerdem werden weitere Nachbeprobungen stattfinden, damit sichergestellt werden kann, dass 
die Legionellen durch die thermische Desinfektion abgetötet wurden. Ein Verschulden, wie 
vielleicht jetzt manch einer denken mag, liegt aus unserer Sicht auch nicht beim Mieter selbst. 
Vielmehr gehen wir derzeit von verschiedenen Ursachen aus wie z. B. einer defekten 
Mischbatterie bzw. einer ggf. falschen Probeentnahme, denn auch dabei können viele Fehler 
passieren. Die einzelnen Untersuchungsergebnisse werden wie immer in den Hausaufgängen 
ausgehangen und können dort eine Weile nachvollzogen werden. Gedanken wegen Legionellen 
im Trinkwasser braucht sich somit nach unserer Auffassung kein Mieter der WGO machen. 
 
Lassen Sie uns Ihnen trotzdem ein paar Tipps geben, wie Sie in Ihrer Wohnung eine Belastung 
des Trinkwassers durch Bakterien vermeiden. Tipp Nummer 1 ist – lassen Sie das Wasser nach 
längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) mal kurz (bei voll geöffnetem Wasserhahn) laufen. Tipp 
Nummer 2 – vor dem Duschen nur das heiße Wasser aufdrehen und damit den Brausekopf von 
innen reinigen. Vorsicht - dabei selbst nicht verbrühen! Tipp Nummer 3 – reinigen Sie regelmäßig 
den Auslauf aus dem Wasserhahn (auch Perlator, Luftsprudler oder Strahldüse genannt). Dabei 
sollten Sie keine scharfen Reiniger benutzen, denn normale Badreiniger tun es auch. Außerdem 
kann an den meisten Wasserhähnen der Perlator durch drehen herausgeschraubt werden, um 
anschließend in Essigwasser kurz behandelt zu werden (Kalk entfernen). Eine Einwirkzeit von 
30 Minuten sollte dabei nicht überschritten werden, denn sonst kann sich auch das Metall 
langsam auflösen. Wer sehr auf Hygiene bedacht ist und Angst vor Keimen hat, der kann den 
Perlator auch (sofern keine Plastikteile darin enthalten sind) im Wasserkocher kurz mitkochen. 
Dann sollte er wieder keimfrei sein. 
 
Wir hoffen Ihnen auch bei diesem Thema weitergeholfen zu haben und können Ihnen dennoch 
versichern, dass wir von unserer Seite aus alles unternehmen werden, damit das Leitungswasser 
immer in bester Qualität bei Ihnen in der Wohnung ankommt. 
 
PS: Als Selbstnutzer von Leitungswasser zum Trinken kann der Autor nur bestätigen, dass 
Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel ist, welches aus unserer Sicht bedenkenlos 
getrunken werden kann. Und noch eine kleine Weiterbildung in Sachen Trinkwasser – selbst 
wenn Legionellen im Trinkwasser gefunden werden, ist dies für den Menschen insofern 
unschädlich, dass die Keime getrunken keinen Schaden anrichten, denn dazu müssen sie als 
Aerosol-Gemisch durch die Atemwege vom menschlichen Körper aufgenommen werden. 
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Kosten der Unterkunft (KdU) 
 
Als genossenschaftliches Wohnungsunternehmen ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, dass sich jeder Mensch in jeder noch so schwierigen 
Lebenssituation eine einfache, aber ordentliche Wohnung leisten kann. Aus 
diesem Grund kalkulieren wir unsere Mieten nur so hoch, dass damit die 
Kosten des Wohnungsunternehmens gedeckt sind, wobei die Ausgaben für 
die Instandhaltung, Instandsetzung und auch die Anpassung an die jeweils 
gültigen gesetzlichen Vorgaben eine ganz wichtige Rolle spielen. 
 
Doch obwohl die regionale Wohnungswirtschaft keine übertriebenen Mietforderungen hat, sind 
die Unterstützungen für Hilfebedürftige in keinem uns bekannten Landkreis schlechter als im LK 
Görlitz! Hier versucht der Landkreis auf Kosten der Hilfebedürftigen zu sparen! Das geht soweit, 
dass die Sätze für die Kosten der Unterkunft (KdU) teilweise nach unten angepasst werden, 
obwohl die Ausgaben der Wohnungswirtschaft jedes Jahr steigen! Wie macht sich das für uns 
bemerkbar? Es kommen immer mehr Mietinteressenten zu uns, die keine hohen Ansprüche an 
eine Wohnung stellen, aber die Wohnung trotzdem nicht mehr im Rahmen der KdU-Sätze liegt. 
Es werden aus unserer Sicht damit die Hilfebedürftigen gezwungen einen Teil des Hartz-IV-
Satzes (quasi aus eigener Tasche) für die Miete auszugeben. Von der Sache her könnte man 
nun zu der Meinung kommen, das ist doch richtig so, dass jeder einen Teil der “Einkünfte“ für die 
Miete aufbringt, doch genau das ist bei Menschen, die über sehr wenig finanzielle Mittel verfügen, 
ein großes Problem! Das kann auch ganz vielen Menschen passieren, die ihr ganzes Leben 
gearbeitet haben und nun eine für die Region typische sehr niedrige Rente bekommen! Deshalb 
nehmen wir diese Sache so ernst und sehen es nicht ein, dass diese Menschen dann in 
menschenunwürdigen Behausungen wohnen sollen, weil der Landkreis Geld sparen will. 
Natürlich ist auch die Wohnungswirtschaft an dieser Situation Schuld – denn in der Vergangenheit 
haben sich immer wieder Vermieter gefunden, die Teile ihrer Bestände zu nicht mehr 
kostendeckenden Konditionen vermietet haben, um den KdU-Sätzen zu entsprechen! Dann 
werden in diesen Wohngebieten eben die Instandhaltungskosten “zurückgefahren“ – sprich, der 
Mieter kann gerne anrufen, wenn mal etwas nicht mehr funktioniert und wird mit seinem Problem 
im Regen stehen gelassen. Alles ist damit nur auf Verschleiß ausgelegt und wer in der DDR 
gelebt hat, kennt diesen Vergleich, denn da wurden auch Gebäude einfach dem Verfall 
preisgegeben. So etwas wird es bei uns nicht geben! Darum sehen wir hier ganz deutlich die 
Politik in der Pflicht auf diese Auswüchse der Demokratie zu reagieren! 

 
 

Profitieren Sie von Ihrer Mitgliedskarte! 
 
Ihre Mitgliedskarte dient nicht nur dafür, sich als Mitglied 
der WGO Wohnungsgenossenschaft in der Oberlausitz 
eG auszuweisen, sondern Sie erhalten sogar in vielen 
Geschäften tolle Rabatte! 
 
 
Auf unserer Homepage https://www.wgo-
online.de/mitgliedskarte.html finden Sie eine komplette 
Übersicht aller Vorteilspartner der WGO. Schauen Sie 
bei Gelegenheit einmal rein - es lohnt sich! 
  

https://www.wgo-online.de/mitgliedskarte.html
https://www.wgo-online.de/mitgliedskarte.html
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Betriebskosten aktuell 

 
Ende August dieses Jahres war es mal wieder soweit und Sie haben die 
Betriebskostenabrechnung für den Abrechnungszeitraum 01.01.2018 – 
31.12.2018 erhalten. Für den Großteil unserer Mitglieder und Mieter dürfte 
das eher eine positive Überraschung gewesen sein. Wie bereits in den 
vergangenen Jahren gab es wieder überwiegend Gutschriften für Sie 
(Ausnahmen bestätigen die Regel). Ein Grund dafür waren niedrigere 
Kosten für die Rasenmahd, da in 2018 seit Langem wieder mal nur 4 
Schnitte statt der sonst 5 üblichen Schnitte notwendig waren. Das sind aber 
Dinge, die schwer vorhersehbar sind. In der vorangegangenen 
Abrechnungsperiode war es genau umgekehrt. Da führte die Witterung 
dazu, dass 6 Schnitte bei der Rasenmahd notwendig waren. Ein weiterer 
wesentlicher Grund dürfte in den niedrigeren Heiz- und Warmwasserkosten 
liegen, die seit 2015 von Jahr zu Jahr gesunken sind. Grund dafür sind einerseits die Entwicklung 
am Öl- und Gasmarkt und andererseits das Wetter in der Heizperiode. Von weiter fallenden 
Bezugskosten kann in Zukunft nicht mehr ausgegangen werden, da die Besteuerung von CO2 ab 
2021 bereits beschlossene Sache ist. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. 
 
Wir können an dieser Stelle nur immer betonen, dass die WGO einen Vergleich bei der 
Betriebskostenhöhe mit anderen Wohnungsanbietern nicht scheuen muss. Im Gegenteil, wir 
liegen, was die Kosten pro m² anbelangt, teilweise unter dem Niveau anderer Anbieter, haben 
aber einen deutlich höheren Leistungsumfang. Und genau darauf kommt es an, das Preis-
/Leistungsverhältnis zu berücksichtigen. Aber hier lassen sich viele von den bloßen Zahlen 
blenden ohne zu bedenken, was sie dafür bekommen. Bei uns muss keiner selbst den Rasen 
mähen, den Schnee beseitigen und zum Großteil auch nicht selbst die Hausordnung erledigen – 
„Rundumservice“ inklusive. Das ist aber bei weitem nicht bei allen Wohnungsanbietern der Fall. 
Fazit: „Drum prüfe wer sich ewig bindet“. 
 

Ankündigung von Kostensteigerungen 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir Sie an dieser Stelle darauf 
aufmerksam gemacht, dass einzelne Betriebskostenpositionen gestiegen sind bzw. 
steigen werden. Auch in diesem Jahr führt kein Weg daran vorbei, Sie auf steigende 
Kosten einzustimmen. Welche Auswirkungen das für den einzelnen Mieter hat ist ganz 
unterschiedlich, entscheidend ist, dass Sie davon erfahren und sich im Zweifel darauf 
einstellen können. So ist unter anderem fest damit zu rechnen, dass ab 2020 die 
Strompreise weiter steigen, da die EEG-Umlage (Ökostromumlage) von 6,405 Cent 
auf 6,756 Cent steigt. Das entspricht einer Erhöhung um ca. 5 Prozent. Doch damit 

nicht genug, auch die Netzentgelte können regional sehr unterschiedlich steigen. Unter dem 
Strich ist damit zu rechnen, dass dies für eine dreiköpfige Familie mit 4.000 kWh Verbrauch im 
Jahr eine Mehrbelastung von ca. 60 € zur Folge hat. Auch der Mindestlohn wird ab 01.01.2020 
von 9,19 € auf 9,35 € steigen. Die Vergangenheit hat bewiesen, dass dies zu steigenden Kosten 
in allen Bereichen führen wird, auch wenn das nur einer Erhöhung um 2 Prozent entspricht. Im 
Übrigen verweisen wir auch auf die Ankündigungen in unseren vorangegangenen Infoblättern. 
Wer vorsorglich selbst die Vorauszahlung anpassen möchte, kann sich gern an Frau Hille unter 
 03585 490146 wenden oder eine E-Mail an info@wgo-online.de mit diesem Anliegen senden. 
Bitte die Mieterkontonummer (MKN) nicht vergessen. 
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Unsere Rechtsecke - Der Bundesgerichtshof (BGH) aktuell  
 
Wärmebrücken sind kein Grund für eine Mietminderung, wenn die 
Baunormen zum Zeitpunkt der Errichtung einer Wohnung eingehalten 
wurden („Schimmelpilzgefahr“) 
 
Bereits im Dezember des vergangenen Jahres musste sich der BGH in zwei Verfahren mit der 
Frage auseinandersetzen, ob Mieter einer Wohnung einen Mietminderungsanspruch für die 
laufende Monatsmiete haben und ihnen die Zahlung eines Kostenvorschusses für eine etwaige 
Mängelbeseitigung wegen der „Gefahr von Schimmelpilzbildung“ zusteht. Kläger waren die 
Mieter von Wohnungen, die in den Jahren 1968 und 1971 unter Beachtung der damals geltenden 
Bauvorschriften und technischen Normen errichtet wurden. In den beiden Vorinstanzen wurde 
den Mietern eine Minderung zugebilligt und darüber hinaus der Vermieter zur Zahlung eines 
Kostenvorschusses zur Anbringung einer Innendämmung verurteilt. Begründet wurde dies mit 
Wärmebrücken in den Außenwänden der Wohnungen sowie damit einhergehend einer „Gefahr 
von Schimmelpilzbildung“ und dass nach der Verkehrsanschauung ein Mieter ohne besondere 
vertragliche Vereinbarung einen “Mindeststandard zeitgemäßen Wohnens“ erwarten kann, der 
heutigen Normen gerecht werde. 
In seinem Urteil vom 05. Dezember 2018 – VIII ZR 271/17 hat der BGH entschieden, dass 
Wärmebrücken in den Außenwänden nicht als Sachmangel einer Mietwohnung anzusehen sind, 
wenn dieser Zustand mit den technischen Normen und geltenden Bauvorschriften zum Zeitpunkt 
der Errichtung des Gebäudes in Einklang steht. Die Entscheidungen der Vorinstanzen wurden 
durch den BGH aufgehoben insoweit sich diese auf diesen Sachverhalt beziehen und damit dem 
Minderungsanspruch und der Zahlung eines Kostenvorschusses stattgegeben wurde. Ein 
Mangel, der dem Mieter ein Recht zur Mietminderung (§ 536 Abs. 1 BGB) sowie einen Anspruch 
auf Mängelbeseitigung (§ 536 Abs. 1 Satz 2 BGB) gewährt, setzt voraus, dass eine für den Mieter 
nachteilige Abweichung des tatsächlichen Zustandes der Mietsache vom vertraglich 
zugesicherten Zustand vorliegt. Nach gefestigter Senatsrechtsprechung ist grundsätzlich die 
Einhaltung technischer Normen geschuldet, die zum Zeitpunkt der Errichtung eines Gebäudes 
maßgebend sind. Die Wohnungen in den Gebäuden aus den Jahren 1968 und 1971 entsprechen 
den damaligen Maßstäben, wo es keine Verpflichtung gab, diese mit Wärmedämmung 
auszustatten. Demgemäß waren Wärmebrücken allgemein üblicher Bauzustand. 
Auch die Sicht der Vorinstanzen auf die Unzumutbarkeit des von den Mietern abverlangten 
Lüftungsverhaltens zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung konnte der BGH nicht bestätigen. 
Dieses bemisst sich vielmehr an den Umständen des Einzelfalls. Der in dem Verfahren 
eingeschaltete gerichtliche Sachverständige ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein tägliches 
zweimaliges Stoßlüften von ca. 15 Minuten bzw. ein täglich dreimaliges Stoßlüften von ca. 
10 Minuten ausreiche, um eine Schimmelpilzbildung an den Außenwänden zu vermeiden. Im 
Falle einer Querlüftung (gleichzeitiges Öffnen mehrerer gegenüberliegender Fenster in der 
Wohnung) reduziere sich die Lüftungszeit sogar auf ein Drittel der angegebenen Zeiten (nur noch 
5 bzw. 3 Minuten Lüftungszeit). 
 
Fazit: Grundsätzlich schuldet der Vermieter den Zustand, welcher vertraglich vereinbart wird. 
Anforderungen an technische Normen müssen während des Mietverhältnisses eingehalten 
werden, aber nur die (wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde), die zum Zeitpunkt der 
Errichtung des Gebäudes gültig waren. Wurde die Wohnung zwischenzeitlich modernisiert, ist bei 
Einhaltung der entsprechenden Voraussetzungen, dann der neue Zustand geschuldet. 
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Fortsetzung – Unsere Rechtsecke 
 

„Außerordentliche fristlose Kündigung wegen übler Nachrede des Mieters“ 
AG Aurich, Urteil vom 12. Mai 2017 – 12 C 842/16 –, juris 

 
„Die üble Nachrede eines Mieters in Bezug auf den Vermieter kann die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses i.S.v. § 543 Abs. 1 BGB unzumutbar machen.“ 
Dieses Urteil wollten wir fast unkommentiert lassen, sehen aber auch eine gewisse Tendenz zu 
einer Verrohung im Umgang mit Mitarbeitern unserer Genossenschaft. Das führte bereits dazu, 
dass einzelnen Mietern bei uns auch schon mal ein Hausverbot ausgesprochen werden musste! 

 
 

Was Sie noch wissen sollten! 
 
Durch das Wohngeldstärkungsgesetz/Wohngeldreform 2020 wird es ab dem 01.01.2020 für ca. 
660.000 Haushalte in Deutschland mehr Wohngeld geben. Damit will man der allgemeinen 
Entwicklung der Mieten und Einkommen mehr Rechnung tragen. Gleichzeitig wird eine 
Dynamisierung des Wohngelds eingeführt, sodass automatisch aller zwei Jahre eine Anpassung, 
erstmals zum 01.01.2022, erfolgt. Durch die Wohngeldreform sollen ca. 180.000 Haushalte 
erstmals oder wieder einen Anspruch auf Wohngeld haben und dies speziell Familien- und 
Rentnerhaushalten zugutekommen. Ob das konkret für Sie eine Veränderung bedeutet oder Sie 
dadurch überhaupt in den Genuss von Wohngeld kommen, hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab. Wir können nur jedem, der bisher auch keine anderweitigen Transferleistungen 
(wie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter) erhält, 
dringend empfehlen, den Anspruch auf Wohngeld prüfen zu lassen, da Sie bei 
Erfüllung der Voraussetzungen einen Rechtsanspruch darauf haben. Das sind 
keine Almosen vom Staat, sondern Geld was Ihnen zusteht! Wohngeldanträge 
erhalten Sie von der Wohngeldstelle des Landkreises bzw. von den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen (weitere Informationen erhalten Sie auch unter:  
https://www.kreis-goerlitz.de/). 
 
Änderung der Bankverbindung und Lastschrifteinzugsverfahren 
 
Dass sich im Verlauf der Zeit bei unseren Mitgliedern und Mietern mal die Bankverbindung ändert, 
ist etwas völlig Normales. Aufgrund der Zins- und Kostenentwicklung bei den Kreditinstituten 
kommt es in letzter Zeit jedoch öfter vor, dass wir Mitteilungen zu geänderten Bankverbindungen 
erhalten. Problematisch wird es erst, wenn dies am Anfang eines Monats geschieht, für die Miete 
eine Lastschrifteinzugsermächtigung vorliegt und wir dies bereits für den Monat berücksichtigen 
sollen. Auch wenn die Miete erst zum 5. eines Monats bei uns fällig ist, reicht es nicht, uns die 
Änderung der Bankverbindung „zwei Tage vor der Angst“ mitzuteilen. Es sind bei SEPA-
Lastschriften Vorlauf- und Einreichungsfristen (wenn wir die Bank mit der Abbuchung zum 5. des 
Monats beauftragen) zu beachten. So ist es durchaus möglich, dass wir bereits 10 Tage vor dem 
eigentlichen Abbuchungstermin die Bank beauftragen müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Zum einem kann die Konstellation mit Feier- oder Wochenendtagen dazu führen, die Bank eher 
zu beauftragen. Was zum anderen aber auch nicht zu unterschätzen ist, sind geplante 
Urlaubstage der für den Zahlungsverkehr zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es 
einfach erforderlich machen können, den Bankauftrag eher einzureichen. Darum die Bitte an Sie, 
uns solche Änderungsmitteilungen rechtzeitig bekanntzugeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
  

https://www.kreis-goerlitz.de/
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Fortsetzung – Was Sie noch wissen sollten! 

 
Von einem der auszog es allen recht zu machen bzw. Rasen zu kurz – Rasen zu lang oder 
jetzt retten wir alle die Umwelt 
 
Dies ist die Geschichte von einer Genossenschaft, wir nennen sie mal WGO – Verwechslungen 
mit real existierenden Genossenschaften sind rein zufällig und weder beabsichtigt noch gewollt, 
die jedes Jahr aufs Neue vor der Problematik steht: „Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen 
für die Rasenmahd“. Dabei spielen neben dem Wetter auch Dinge wie die Auslastung der 
ausführenden Firma und finanzielle Aspekte eine nicht zu unterschätzende Rolle. An erster Stelle 
steht für uns aber die äußere Erscheinung unserer Wohngebiete und damit, so hoffen wir, die 
Zufriedenheit der Bewohner. Aber bereits hier „scheiden sich die Geister“, wie es so schön im 
Volksmund heißt. Noch bevor der erste Schnitt erfolgt gibt es Hinweise „der Rasen wäre zu lang“ 
und „wie das alles wieder aussieht“. Ist dann die Rasenmahd erfolgt „beschweren“ sich andere 
Bewohner warum wir schon gemäht haben, „das wäre doch noch gar nicht nötig gewesen“ und 
„ob wir nicht an die Natur und Insekten gedacht haben“, für die so eine Wiese auch Lebensraum 
darstellt. Um eine termingerechte Ausführung der Rasenmahd zu gewährleisten ist es mittlerweile 
notwendig, 14 Tage vor der eigentlich gewollten Ausführung diese zu beauftragen, da die Firma 
nicht nur auf unseren Auftrag wartet, sondern ordentlich ausgelastet ist. Wenn dann zur geplanten 
Ausführung das Wetter nicht mitspielt, kann es tatsächlich sein, dass der Rasen mal etwas länger 
wird als geplant. Jetzt werden bestimmt einige von Ihnen denken, „dann nehmt doch eine andere 
Firma“. Genau hier beginnt wieder das Dilemma. Zum einen gibt es Verträge und zum anderen 
gibt es nicht so viele Firmen bei denen das Preis-/Leistungsverhältnis auch stimmt. Spätestens, 
wenn sich die Kosten von einem Jahr zum anderen deutlich erhöhen, fragt sich jeder, muss das 
wirklich sein und wo bleibt das Gebot der Wirtschaftlichkeit. 
 
Fazit: „Allen Menschen recht getan ist eine Kunst die niemand kann!“ Wir arbeiten daran. In 
diesem Sinne geben wir weiterhin unser bestes. 

 
 

Änderung Betreuung Gästewohnung Zittau 
 
Obwohl die Betreuung der Gästewohnung der WGO in Zittau auch in der vergangenen Zeit gut 
funktioniert hat, ist eine Veränderung notwendig gewesen. 
 
So wird die Gästewohnung nun von Frau Bretzlaff betreut, die dazu als geringfügig Beschäftigte 
in der WGO angestellt wurde. Die Firma Wäscheservice Woidt hat die Tätigkeit im Raum Zittau 
leider eingestellt und somit die Veränderung notwendig gemacht. Umso schöner ist es, dass Frau 
Bretzlaff ihre Tätigkeit für uns fortsetzen kann, denn sie hat früher für den Wäscheservice 
gearbeitet. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg und freuen uns auf eine gemeinsame 
Zusammenarbeit. 

 
 
PREISWERT VERREISEN – ein Service Ihrer Genossenschaft! 

 
Sie möchten gern woanders Urlaub machen? Hier finden Sie 
Gästewohnungen anderer Genossenschaften in ganz Deutschland: 
 

www.gästewohnungspool.de 
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Ratten im Haus??? 

 
Hin und wieder kommt es vor, dass wir als Wohnungsunternehmen mit einem Rattenproblem 
konfrontiert werden. Doch leider sind es immer wieder die gleichen einzelnen Häuser, die davon 
betroffen sind! Warum? Das ist ganz einfach und schnell erklärt. 
 
Ratten wollen nicht in Wohnhäusern wohnen – und falls sich doch mal eine verirrt, so wäre diese 
im nächsten Moment wieder verschwunden… 
Da gibt es leider nur eine Ausnahme – und zwar, wenn die Ratten gefüttert werden! Jetzt werden 
Sie sich sicherlich fragen, wer so naiv ist, dass er absichtlich Ratten füttert, damit diese sich im 
Haus richtig wohl fühlen? 
 
Doch leider ist genau dass der Fall, wenn Bewohner ihre Essensreste über die Toilette entsorgen, 
statt den Biomüll im Eimer in die dafür vorgesehene Mülltonne zu bringen. In diesem Falle kann 
die WGO als Vermieter jeden Tag den Schädlingsbekämpfer bestellen – es wird sich nichts an 
der Situation ändern, weil immer wieder neue Ratten durch das große Nahrungsangebot 
angelockt werden! 
 
Bitte reden Sie im Haus nicht nur darüber, dass eine Ratte gesichtet wurde, sondern reden Sie 
bitte darüber, wieso das sein kann – erst recht, wenn es nicht das erste Mal ist! Wir wollen uns 
auch unserer Verantwortung nicht entziehen, und wir werden auch den Schädlingsbekämpfer 
wieder bestellen, aber wir möchten IHR Problem auch wirklich lösen, statt nur mal eine 
Zwischenlösung zu finden. Denken Sie mal darüber nach. 

 
 

Elternzeitvertretung und Ihre Ansprechpartner im Büro 
 
Vielleicht haben Sie als Mitglied oder Mieter ein paar kleine Änderungen in der Betreuung der 
Mieten- und Mitgliederbuchhaltung gemerkt. Frau Pursche, die diese Abteilung betreut, befindet 
sich seit Anfang September 2019 in Elternzeit. Für diese Zeit stehen Ihnen Frau Hille, Frau 
Heinsch und Frau Reuschel zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Frau Pursche und Ihrer Familie auf diesem Wege noch einmal alles erdenklich 
Gute und viel Freude mit dem Familienzuwachs. 
 
Damit Sie ganz genau wissen, wer im Büro Ihr Anliegen bearbeitet, stellen wir Ihnen hier unsere 
Kolleginnen vor: 
 
Frau Reuschel Sekretariat 
Frau Heinsch Inkasso, Beschwerdemanagement 
Frau Hille  Vermietung 
Frau Pursche Mietenbuchhaltung    zur Zeit Frau Hille und Frau Heinsch 
   Mitgliederwesen    zur Zeit Frau Reuschel 
Frau Schmidt Liegenschaftsmanagement 
 
 
Alle Mitarbeiter sind unter der zentralen Rufnummer 03585 490140 
zu den üblichen Geschäftszeiten zu erreichen. 
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Gratulation den Jubilaren 
 

 
 

Der Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrates 
und die Mitarbeiter der WGO gratulieren allen Jubilaren 

und wünschen beste Gesundheit und Wohlbefinden. 
 

 August 
        Katrin Graubner   55 Jahre 
        Jorge Antonio Amede  55 Jahre 

         Juli    Isolde Trübner   65 Jahre 

Rosemarie Kambach  82 Jahre  Franz Lissok    80 Jahre 
Prof. Dr. sc. Wilfried Roscher 82 Jahre  Dieter Thumeyer   82 Jahre 
Klaus Heerwald   83 Jahre  Werner Gruber   83 Jahre 
Gisela Schröder   86 Jahre  Harry Malter    85 Jahre 
Klaus Nollau   86 Jahre  Sigrid Notfulla   86 Jahre 

Franz-Heinrich Schulze  86 Jahre 
Walter Krone    88 Jahre 

 September    Pia Szust    89 Jahre 

Andree Roßi   55 Jahre 
Werner Triegel   84 Jahre 

Margarete Raulin   85 Jahre       Oktober 
Gerda Jerzynek   90 Jahre  Brigitte Lerch    81 Jahre 
        Adolf Hanke    81 Jahre 
        Gottfried Michel   82 Jahre 

November 

Michael Flügel   45 Jahre 

Heidemarie Pietruske  65 Jahre              Dezember 

Günter Schwinn   70 Jahre  Daniel Waschnik   50 Jahre 
Werner Tittel   75 Jahre  Uwe Hartstein   55 Jahre 
Werner Dietrich   85 Jahre  Eckhard Schillow   80 Jahre 
Elfriede Donner   88 Jahre  Karl-Heinz Beier   84 Jahre 
Alfred Juranek   88 Jahre  Gerda Heine    88 Jahre 
        Günter Bula    89 Jahre 
        Reinhard Schietzelt   91 Jahre 
        Walter Rafelt    91 Jahre 
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